
18

ZweiteSitzung.
Montag den3. März, vonhalb 5 bis 7 Uhr.

Verhör der Ellern.
Der Präsidentreferirt über dasVerhaltenderFrau Kunz bei

ErscheinendesDr. Strauß als Sachverständiger;„Sie habennichtruhig
dieselbenermahnt,dieWahrheitzu sagen,sondernlamentirt: „„wenn
du gelogenhast,bistdu meinKind nichtmehr.""

FrauKunz erwidert,siehabeihrKindermahnt,jetzt dieWahrheit
zu sagen,wennes auchfrüher gelogengehabthätte.

Präs.: Vor Herr v. Hüllesenhättendie Kinderwiderrufen.Fr.
Kuu; habeauchgesagt,seitdieKinderdieErscheinungg sehen,könnten
sieohnedenRosenkranznichtmehrexistiren,mankönnedarausvielleicht
denSchlußziehen,siehabeeinengewissenDruckgeübt,zu ihremoder
ihrer PfarrgemeindeNutzen.Ihr Haus seieinePilgeiHerbergegewor¬
den,undderKirchenrechnerwerdedasNöthigebezeugenübereingegangene
Opferk. OhneKonzessionhabeFr. Kunzin 20Tagenüber100Gäste
beherbergt,undfei dafür bestraftworden,heutehandlees sichdarum,
daßsieLug undTrug in dieWelt gesetzt,umNutzendrauszuziehen,
wie dieZeugenbekundenwürden.

Fr. Kunz bestreitet dies.
Präs. Es werdenz. B. für einePortionKasse5 Sgr. bezahlt,

wie in großenStädten. Frau Kunz hat zwar nichts gefordert,aber
dieZeugenhabenes hingelegtund siehat es genommen.

Es wird jetztvernommendkeEhefrauLei ft, Katharinageb.Blies.
Dieselbeist bestraft,wegenunberechtigterAufnahmevan Gästen.Im
klebrigengenießtsieeinesgutenRufes; sie erklärt,sie habeAnfangs
denAussagenderKindernichtgeglaubt,bisKrankegeh-iltwordenseien.

Präs, bemerkt,es werdeaus denZeugenaussagensichergeben,
nie esmit denHeilungenstehe.Auf Befragengibt Frau Leist zu,
mitdenKindernöfterin denWald gegangenzu sein.

Präs.: Laut derAktenhat auchFr. Leist eine großeAnzahl
Fremderbeherbergt,und darausGewinn gezogen; es ist ganz
dieselbeGeschichte,wie bei derFrau Kunz.

JohannHrrbertus, 45 I. a., Ackerer,auchausMarpingen,ist
aus demselbenGrundebestraft,wie Frau Kunzund Frau Leist; auch


